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Das Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt) 

Elbe-Fläming-Kurier

18. Jahrgang Donnerstag, den 15. Februar 2024 Woche 7, Nummer 4
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Bereitschaftsdienste Elbe-Fläming-Kurier
(für diese Angaben übernimmt die Redaktion keine Gewähr!)

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
Notdienst für Coswig (Anhalt) und Ortschaften:
Der Bereitschaftsdienst ist an den folgenden Tagen in der 
Zeit von 9.00 - 11.00 Uhr in der eigenen Praxis erreichbar.

17.02. – 
18.02.2024

Herr ZA Mucke Fabrikstr. 4
06862 Dessau-Roßlau
Tel.: 034901 82254

24.02. – 
25.02.2024

Herr ZA Müller Schlossstr. 11
06869 Coswig (Anhalt)
Tel.: 034903 64073

Stadtwerke Coswig (Anhalt)
Bei Störungen oder Havarien im Zuständigkeitsbereich der 
Stadtwerke Coswig (Anhalt) für die Trinkwasserversorgung 
innerhalb der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortschaften 
Zieko, Düben, Buko, Klieken mit Ortsteil Buro sowie 
bei Störungen oder Havarien bei der Wärmeversorgung 
im Wohngebiet Beethovenring und im kommunalen Be-
reich der Stadt Coswig (Anhalt) kann werktags in der Zeit 
von 16:00 bis 07:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen die 
Integrierte Leitstelle des Landkreises Wittenberg unter der 
Tel.-Nr.: 03491 19222 informiert werden. Die Integrierte Leit-
stelle Wittenberg ist hierbei nicht für die Beseitigung der je-
weiligen Störung oder Havarie verantwortlich! Grundsätzlich 
sind bei Störungen oder Havarien im Bereich der Strom-, 
Wasserver- und -entsorgung, Telekommunikation sowie der 
Wärmeversorgung, die jeweiligen Anbieter/Leistungserbrin-
ger zu informieren. Die dazu notwendigen Erreichbarkeiten 
können aus der Abrechnung sowie den Liefer-/Leistungs-
verträgen oder dem Internet entnommen werden.

Abwasserverband Coswig (Anhalt)
Bei Stör- und Havarie fällen der Abwasserentsorgung im 
Verbandsgebiet Coswig (Anhalt), (Stadt Coswig (Anhalt), 
Ortsteile der Stadt Coswig Zieko, Buko, Cobbelsdorf/Pülzig, 
Düben, Klieken/Buro, Köselitz, Möllensdorf, Senst, Wörpen/
Wahlsdorf sowie Lutherstadt Wittenberg mit dem Ortsteil 
Griebo) ist zu den Geschäftszeiten – Montag bis Donners-
tag von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von 07.30 Uhr 
bis 14.30 Uhr der Abwasserverband Coswig (Anhalt) unter 
der Ruf-Nr. 034903 5230 und in den übrigen Zeiten sowie 
an Sonn- und Feiertagen der Bereitschaftsdienst des Ab-
wasserverbandes Coswig (Anhalt) unter der Tel.-Nr.: 0173 
3858479 erreichbar.

Ärztlicher Notdienst
Die ärztliche Notversorgung der Orte und Ortsteile der 
Stadt Coswig (Anhalt): Die Hotline der Kassenärztlichen Ver-
einigung können Sie bei dringender ärztlicher Hilfe unter der 
bundesweite Rufnummer 116 117 anwählen.

Stadt Coswig (Anhalt)
Zur Gefahrenabwehr ist außerhalb der Dienstzeiten des 
Ordnungsamtes der Stadt Coswig (Anhalt) prinzipiell die 
Integrierte Leitstelle des Landkreises Wittenberg unter der 
Tel.-Nr.: 03491 19222 zu informieren.

REMONDIS GmbH & Co. KG  
(Region Nord – Klieken An der B 187)
Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Do., Fr.   08:00 – 17:00 Uhr
Di.   08:00 – 18:00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat   9 bis 12 Uhr
Tel.: 034903 5150
Aus infektionshygienischen Gründen sind längere Wartezei-
ten durch eingeschränkte Kapazitäten und umzusetzende 
Abstandsregelungen einzuplanen.

Bereitschaft Heidewasserwasser GmbH
Bereitschaftsdienst

Trinkwasser: 039207 95090
Abwasser: Zerbst -> 03923 610444

Möckern -> 039221 60937

Beerdigungsinstitute
Antea Bestattungen
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Tel.: 034903 62293
Coswig (Anhalt), Wittenberger Str. 73 (Eingang Friedhof)

Beerdigungsinstitut Kossack
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Roßlau, Berliner Straße 44, Tel.: 034901 8950
Coswig (Anhalt), Wittenberger Str. 53, Tel.: 034903 62996

Spruch der Woche
„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Donnerstag, dem 29. Februar 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Freitag, den 16. Februar 2024

Annahmeschluss für Anzeigen:
Dienstag, der 20. Februar 2024, 9.00 Uhr
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Inhaltsverzeichnis der amtlichen Bekanntmachungen
• Öffentliche Bekanntmachung Stadt Coswig (Anhalt)
 Die nächste Sitzung des Kultur-, Sport- und Sozialuasschusses findet am Mittwoch, den 28.02.2024, 17:00 Uhr, 
 im Klosterhof, Schloßstraße 57a, statt. Seite   4

• Öffentliche Bekanntmachung Stadt Coswig (Anhalt)
 Die 25. Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses findet am Montag, den 26.02.2024, 17:00 Uhr, im Ratssaal, 
 Am Markt 1 statt. Seite   4

• Öffentliche Bekanntmachung Stadtwerke Coswig (Anhalt)
 Die nächste Sitzung des Betriebsausschusses der Stadtwerke Coswig (Anhalt) findet am Donnerstag, den 29.02.2024, 
 17:00 Uhr, im Speisesaal des ehemaligen Wasserwerkes Coswig (Anhalt), 1. Obergeschoss, Roßlauer Straße 71 statt. Seite   4

• Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Coswig (Anhalt)
 Bekanntmachung über die Wahl der Ortschaftsräte in den Ortschaften Bräsen, Buko, Cobbelsdorf, Düben, Hundeluft, 
 Jeber-Bergfrieden, Klieken, Köselitz, Möllensdorf, Ragösen, Senst, Serno, Stackelitz, Thießen, Wörpen und Zieko
 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen Seite   5

• Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Coswig (Anhalt)
 Bekanntmachung über die Wahl des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt);
 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen Seite   7

• Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Coswig (Anhalt)
 Zur Verstärkung unseres Teams suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Reinigungskraft (m/w/d) Seite   9

• Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Coswig (Anhalt)
 Zur Verstärkung unseres Teams suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter Gebäudemanagement (m/w/d) Seite 10

• Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Coswig (Anhalt)
 Wir suchen ab sofort für die Jugendarbeit in der Stadt Coswig (Anhalt) einen staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d) Seite 11

• Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Coswig (Anhalt)
 Wir schreiben zum 01.08.2024 einen Ausbildungsplatz für die dreijährige Ausbildung zum/zur 
 staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) Seite 12

Tierärztlicher Notfalldienst im Landkreis Wittenberg
- von Montag bis Donnerstag im Zeitraum abends 18 Uhr bis 8 Uhr des folgenden Tages
- am Wochenende im Zeitraum freitags 18 Uhr bis 8 Uhr des jeweils folgenden montags
- an gesetzlichen Feiertagen im Zeitraum von 0 Uhr bis 24 Uhr
Tagestierklinik Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, Tel. +49 3491 663015
Mo. – Fr. 18.00 – 21.00 Uhr
Sa. 08.00 – 17.00 Uhr
So., Feiertag 10.00 – 17.00 Uhr

Freitag 16.02.24 Heidetierärzte Kemberg Tel.: 034921 61675
Samstag 17.02.24 Dr. Petzold/Dr. Nicolae
Sonntag 18.02.24
Montag 19.02.24 Dr. Lieschke Gräfenhainichen Tel.: 034953 38700
Dienstag 20.02.24
Mittwoch 21.02.24
Donnerstag 22.02.24
Freitag 23.02.24 Dr. Engmann Gräfenhainichen Tel.: 034953 39709
Samstag 24.02.24
Sonntag 25.02.24
Montag 26.02.24 TA Schaube Oranienbaum- Tel.: 34904 20618
Dienstag 27.02.24 Wörlitz
Mittwoch 28.02.24
Donnerstag 29.02.24
Freitag 01.03.24 Tierärztliche Praxis Jessen (Elster) Tel.: 03537 202325
Samstag 02.03.24 am Weinberg OT Schweinitz
Sonntag 03.03.24
Montag 04.03.24 Heidetierärzte Kemberg Tel.: 034921 61675
Dienstag 05.03.24 Dr. Petzold/Dr. Nicolae
Mittwoch 06.03.24
Donnerstag 07.03.24
Freitag 08.03.24 Tagestierklinik Wittenberg Tel.: 03491 663015
Samstag 09.03.24 Wittenberg
Sonntag 10.03.24
Montag 11.03.24
Dienstag 12.03.24
Mittwoch 13.03.24
Donnerstag 14.03.24
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Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Kultur-, Sport- und Sozialausschusses findet

am Mittwoch, den 28.02.2024, 17:00 Uhr,
im Klosterhof, Schloßstraße 57a,

statt.

Die Tagesordnung zur Sitzung sehen Sie auf der Homepage der Stadt Coswig (Anhalt) unter 
https://www.coswig-anhalt.info/sessionnet/buergerinfo/info.php 
sowie im Schaukasten am Rathaus der Stadt Coswig (Anhalt), Am Markt 1.

H. Krauleidis
Ausschussvorsitzender

Bekanntmachung
Die 25. Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses findet

am Montag, den 26.02.2024, 17:00 Uhr,
im Ratssaal, Am Markt 1,

statt.

Die Tagesordnung zur Sitzung sehen Sie auf der Homepage der Stadt Coswig (Anhalt) unter 
https://www.coswig-anhalt.info/sessionnet/buergerinfo/info.php 
sowie im Schaukasten am Rathaus der Stadt Coswig (Anhalt), Am Markt 1.

Nössler
Ausschussvorsitzender

Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Betriebsausschusses der Stadtwerke Coswig (Anhalt) findet

am Donnerstag, den 29.02.2024, 17:00 Uhr,
im Speisesaal des ehemaligen Wasserwerkes Coswig (Anhalt),
1. Obergeschoss, Roßlauer Straße 71,

statt.

Die Tagesordnung zur Sitzung sehen Sie ab 19.02.2024 auf der Homepage der Stadt Coswig (Anhalt) unter 
https://www.coswig-anhalt.info/sessionnet/buergerinfo/info.php 
sowie im Schaukasten am Rathaus der Stadt Coswig (Anhalt), Am Markt 1.

A. Clauß
Bürgermeister
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Bekanntmachung

über die Wahl der Ortschaftsräte in den Ortschaften Bräsen, Buko, Cobbelsdorf, Düben, Hundeluft,  
Jeber-Bergfrieden, Klieken, Köselitz, Möllensdorf, Ragösen, Senst, Serno, Stackelitz, Thießen,  
Wörpen und Zieko 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Gemäß § 6 Abs. 1 und 15 Kommunalwahlgesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25. Oktober 2023 (GVBl. LSA S. 590) 
gebe ich Folgendes bekannt:
Die Wahl der Ortschaftsräte der Ortschaften Bräsen, Buko, 
Cobbelsdorf, Düben, Hundeluft, Jeber-Bergfrieden, Klieken, 
Köselitz, Möllensdorf, Ragösen, Senst, Serno, Stackelitz, 
Thießen, Wörpen und Zieko findet am Sonntag, dem 9. Juni 
2024 in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr statt.

1. Wahlgebiet, Wahlbereich
Wahlgebiet im Sinne des KWG LSA ist das Gebiet der je-
weiligen Ortschaft:
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Bräsen - Ortschaft Bräsen
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Buko - Ortschaft Buko
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Cobbelsdorf - 
Ortschaft Cobbelsdorf (OT Cobbelsdorf und OT Pülzig)
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Düben - Ortschaft Düben
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Hundeluft - Ortschaft Hun-
deluft
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Jeber-Bergfrieden - 
Ortschaft Jeber-Bergfrieden (OT Jeber-Bergfrieden und  
OT Weiden)
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Klieken - 
Ortschaft Klieken (OT Klieken und OT Buro)
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Köselitz - 
Ortschaft Köselitz
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Möllensdorf - 
Ortschaft Möllensdorf
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Ragösen - 
Ortschaft Ragösen (OT Ragösen und OT Krakau)
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Senst - Ortschaft Senst
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Serno - 
Ortschaft Serno (OT Serno, OT Göritz und OT Grochewitz)
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Stackelitz - 
Ortschaft Stackelitz
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Thießen - 
Ortschaft Thießen (OT Thießen und OT Luko)
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Wörpen - 
Ortschaft Wörpen (OT Wörpen und OT Wahlsdorf)
Wahlgebiet Ortschaftsratswahl Zieko - Ortschaft Zieko.
Bei der Wahl der Ortschaftsräte bildet jedes Wahlgebiet je-
weils einen Wahlbereich.

2. Zahl der Vertreter
Für die Ortschaftsräte sind folgende Anzahl von Vertretern 
zu wählen:
Ortschaftsrat Bräsen: 5 Vertreter
Ortschaftsrat Buko: 5 Vertreter
Ortschaftsrat Cobbelsdorf: 7 Vertreter
Ortschaftsrat Düben: 5 Vertreter
Ortschaftsrat Hundeluft: 5 Vertreter
Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden: 7 Vertreter
Ortschaftsrat Klieken: 7 Vertreter
Ortschaftsrat Köselitz: 5 Vertreter
Ortschaftsrat Möllensdorf: 3 Vertreter
Ortschaftsrat Ragösen: 5 Vertreter
Ortschaftsrat Senst: 5 Vertreter
Ortschaftsrat Serno: 7 Vertreter
Ortschaftsrat Stackelitz: 5 Vertreter
Ortschaftsrat Thießen: 7 Vertreter
Ortschaftsrat Wörpen: 5 Vertreter
Ortschaftsrat Zieko: 5 Vertreter.

3. Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag zu benen-
nenden Bewerber
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe darf 
mehrere Bewerber enthalten. Die Höchstzahl der auf dem 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe zu benen-
nenden Bewerber beträgt:
Ortschaftsrat Bräsen: 10
Ortschaftsrat Buko: 10
Ortschaftsrat Cobbelsdorf: 12
Ortschaftsrat Düben: 10
Ortschaftsrat Hundeluft: 10
Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden: 12
Ortschaftsrat Klieken: 12
Ortschaftsrat Köselitz: 10
Ortschaftsrat Möllensdorf: 8
Ortschaftsrat Ragösen: 10
Ortschaftsrat Senst: 10
Ortschaftsrat Serno: 12
Ortschaftsrat Stackelitz: 10
Ortschaftsrat Thießen: 12
Ortschaftsrat Wörpen: 10
Ortschaftsrat Zieko: 10.

4. Zahl der Unterschriften für Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag für die Wahl des Ortschaftsrates muss
für die Ortschaftsratswahl Bräsen von mindestens 1,
für die Ortschaftsratswahl Buko von mindestens 1,
für die Ortschaftsratswahl Cobbelsdorf von mindestens 4,
für die Ortschaftsratswahl Düben von mindestens 2,
für die Ortschaftsratswahl Hundeluft von mindestens 2,
für die Ortschaftsratswahl Jeber-Bergfrieden von mindes-
tens 4,
für die Ortschaftsratswahl Klieken von mindestens 8,
für die Ortschaftsratswahl Köselitz von mindestens 1,
für die Ortschaftsratswahl Möllensdorf von mindestens 1,
für die Ortschaftsratswahl Ragösen von mindestens 1,
für die Ortschaftsratswahl Senst von mindestens 1,
für die Ortschaftsratswahl Serno von mindestens 3,
für die Ortschaftsratswahl Stackelitz von mindestens 1,
für die Ortschaftsratswahl Thießen von mindestens 5,
für die Ortschaftsratswahl Wörpen von mindestens 1,
für die Ortschaftsratswahl Zieko von mindestens 1

Wahlberechtigten des Wahlbereiches persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung 
der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvor-
schlages nachzuweisen. Es dürfen nur solche Unterstüt-
zungserklärungen berücksichtigt werden, die zwischen 
dem Zeitpunkt der Bekanntmachung und dem Ende der 
Einreichungsfrist abgegeben worden sind. Jeder Wahlbe-
rechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat 
er mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so sind seine 
Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei der Gemeinde 
nach der ersten Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, 
ungültig. Nach Bekanntmachung der Landeswahlleiterin 
erfüllen folgende Parteien die Voraussetzungen des § 21 
Abs. 10 Nr. 1 KWG LSA: Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU), Alternative für Deutschland (AfD), DIE 
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP) BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE). Gemäß § 21 (10) Nr. 1 und Nr. 2 
KWG LSA sind Unterschriften nach Absatz 9 Satz 4 nicht 
erforderlich bei einer Partei oder Wählergruppe, die am 
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Tage der Bestimmung des Wahltages aufgrund eines ei-
genen Wahlvorschlages in der zu wählenden Vertretung 
durch mindestens ein Mitglied ununterbrochen vertreten 
ist. Gemäß § 21 (10) Nr. 3 KWG LSA sind Unterschriften 
nach Absatz 9 Satz 4 nicht erforderlich bei einem Einzel-
bewerber, der am Tag der Bestimmung des Wahltages auf-
grund seines Einzelwahlvorschlages Mitglied der zu wäh-
lenden Vertretung, gewählter Abgeordneter des Landtages 
in Sachsen-Anhalt oder des Bundestages ist.
Diese Voraussetzungen treffen zu für:
Ortschaftsratswahl Bräsen: Einzelbewerber Christian 
Rackow, Einzelbewerberin Britt Hohmann, Einzelbewerber 
Gerhard Hohmann und Einzelbewerberin Janett Kainz;
Ortschaftsratswahl Buko: Wählergruppe Buko;
Ortschaftsratswahl Cobbelsdorf: Einzelbewerber Peter 
Görisch und Einzelbewerber Daniel Otto;
Ortschaftsratswahl Düben: Einzelbewerber Markus Leh-
mann, Einzelbewerberin Susan Hamelow, Einzelbewerberin 
Claudia Kielholz und Einzelbewerber Leonardus van Dijck;
Ortschaftsratswahl Hundeluft: Heimatverein „Hundelufter 
Findlinge“ e.V.;
Ortschaftsratswahl Jeber-Bergfrieden: Feuerwehr Jeber-
Bergfrieden, Einzelbewerber Frank Burmeister, Einzelbe-
werber Frank Hörnicke und Einzelbewerberin Angelika Zie-
nert;
Ortschaftsratswahl Klieken: Freiwillige Feuerwehr Klieken, 
Heimatverein „Kliekener Aue-Bürger für Bürger“ e.V.;
Ortschaftsratswahl Köselitz: Einzelbewerber Bernd Loh-
mann, Einzelbewerberin Carola Saage, Einzelbewerber Ge-
rald Wehlitz und Einzelbewerber Tobias Bommert;
Ortschaftsratswahl Möllensdorf: Einzelbewerberin Sabine 
Kämpf, Einzelbewerber Bernd Räcklebe und Einzelbewer-
berin Ev Harnisch;
Ortschaftsratswahl Ragösen: Ragösen unser Dorf;
Ortschaftsratswahl Serno: Wählergruppe Göritz-Groche-
witz-Serno;
Ortschaftsratswahl Stackelitz: Wählergruppe Stackelitz 
und Einzelbewerber Uwe Hennig;
Ortschaftsratswahl Thießen: Wählergemeinschaft „Freiwil-
lige Feuerwehr Thießen“, Wählergruppe Luko, Bürgerinitia-
tive Thießen und Einzelbewerber Günther Lutze;
Ortschaftsratswahl Wörpen: Einzelbewerber Ralf Butzke, 
Einzelbewerber Holger Ruhl, Einzelbewerberin Hella Stein-
hauer und Einzelbewerberin Margret Rühlicke;
Ortschaftsratswahl Zieko: Sport- und Traditionsverein For-
tuna Zieko.

Unterschriften Wahlberechtigter sind auf amtlichen Form-
blättern zu erbringen.
Auf das Erfordernis der Wahlanzeige bis zum 97. Tag vor 
der Wahl (04.03.2024) für die unter § 22 Abs.1 KWG LSA 
fallenden Parteien wird hingewiesen.

5. Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sollen frühzeitig eingereicht werden. 
Die Wahlvorschläge sind bei der Stadt Coswig (Anhalt), 
Stadtwahlleiter, Am Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt), einzu-
reichen. Sie müssen in Inhalt und Form dem § 30 Kommu-
nalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) 
vom 24. Februar 1994 (GVBl. LSA S. 338, 435), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 23. September 2023 (GVBl. 
LSA S. 501) entsprechen. Die Reihenfolge der Bewerber 
muss aus dem Wahlvorschlag ersichtlich sein, § 24 (1) und 
(2) KWG LSA i. V. m. § 30 Abs. 1 KWO LSA. Der Wahl-
vorschlag eines Einzelbewerbers darf nur den Namen die-
ses Bewerbers enthalten, § 21 (5) KWG LSA. Nach § 21 (6) 
KWG LSA muss der Wahlvorschlag enthalten:
1. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Geburts-

datum, Anschrift (Hauptwohnung) eines jeden Bewer-
bers. Bei Gemeinderatswahlen soll zusätzlich der in 
der Hauptsatzung bestimmte Ortsteil angegeben wer-
den;

2. Namen der Partei, wenn der Wahlvorschlag von einer 
Partei eingereicht wird, und die Kurzbezeichnung der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet. 
Der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei 
muss mit dem Namen übereinstimmen, den die Partei 
im Lande führt;

3. Kennwort der Wählergruppe, wenn der Wahlvorschlag 
von einer Wählergruppe eingereicht wird, und die 
Kurzbezeichnung der Wählergruppe, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet. Aus dem Kennwort muss 
hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe mit 
regionalem Bezug zum Wahlgebiet handelt; das Kenn-
wort einer Wählergruppe muss in allen Wahlbereichen 
des Wahlgebietes übereinstimmen; das Kennwort ei-
ner Wählergruppe darf nicht den Namen von Parteien 
im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder de-
ren Kurzbezeichnung enthalten;

4. Wahlgebiet und Wahlbereich, wenn das Wahlgebiet in 
mehrere Wahlbereiche eingeteilt worden ist.

Die Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei müssen 
Mitglied dieser Partei oder parteilos sein. In einen Wahlvor-
schlag kann nur aufgenommen werden, wer seine Zustim-
mung schriftlich erklärt hat, § 21 (7) und (8) KWG LSA.
Die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge endet am 
02.04.2024 um 18.00 Uhr. Die Benennung weiterer Be-
werber auf dem eingereichten Wahlvorschlag, die Ände-
rung der festgelegten Reihenfolge der Bewerber oder die 
Streichung einzelner Bewerber, die nicht gemäß § 25 Abs. 
1 ihren Rücktritt erklärt haben, kann nur bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist erfolgen, § 26 Abs. 1 KWG LSA. Im 
Übrigen kann ein eingereichter Wahlvorschlag bis zur Ent-
scheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge geän-
dert werden. Im Übrigen wird auf die Regelungen über den 
Inhalt und die Form von Wahlvorschlägen hingewiesen.
Formulare zum Einreichen der Wahlvorschläge werden 
von mir auf Anforderung kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt.

6. Wählbarkeit und Wahlrecht von Deutschen und 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union
Wählbar sind Bürgerinnen und Bürger, die Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Mona-
ten in der Gemeinde wohnen. Sie dürfen nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sein oder infolge Richterspruchs 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter verloren haben. Wahlberechtigt sind Bürge-
rinnen und Bürger, die Deutsche im Sinne des Artikels 116 
des Grundgesetzes sind oder die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union 
besitzen, am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben 
und seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet wohnen 
und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union sind nach den für Deutsche geltenden 
Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar. Es wird 
dabei darauf hingewiesen, dass sie nicht wählbar sind, 
wenn sie nach den deutschen oder den Rechtsvorschrif-
ten des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besit-
zen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge 
Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

Kaatz
Wahlleiter (Im Original unterschrieben)
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Bekanntmachung

über die Wahl des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt); 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Gemäß § 6 Abs. 1 und 15 Kommunalwahlgesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25. Oktober 2023 (GVBl. LSA S. 590) 
gebe ich Folgendes bekannt:
Die Wahl des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) findet am 
Sonntag, dem 09. Juni 2024 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 
18.00 Uhr statt.

1. Wahlgebiet, Wahlbereich
Wahlgebiet im Sinne des KWG LSA ist das Gebiet der 
Stadt Coswig (Anhalt).
Bei der Wahl des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) bil-
det das Wahlgebiet gemäß § 7 KWG LSA einen Wahlbe-
reich.

2. Zahl der Vertreter
Es sind 28 Vertreter für den Stadtrat der Stadt Coswig (An-
halt) zu wählen, § 37 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209).

3. Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag zu benen-
nenden Bewerber
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe darf 
mehrere Bewerber enthalten. Die Höchstzahl der auf dem 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe zu benen-
nenden Bewerber beträgt 33, § 21 (4) KWG LSA.

4. Zahl der Unterschriften für Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag für die Wahl des Stadtrates der Stadt 
Coswig (Anhalt) muss von mindestens 100 Wahlberech-
tigten des Wahlbereiches persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeich-
ner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein 
und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlages nachzu-
weisen. Es dürfen nur solche Unterstützungserklärungen 
berücksichtigt werden, die zwischen dem Zeitpunkt der 
Bekanntmachung und dem Ende der Einreichungsfrist 
abgegeben worden sind. Jeder Wahlberechtigte darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat er mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so sind seine Unterschriften auf 
Wahlvorschlägen, die bei der Gemeinde nach der ersten 
Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, ungültig. Nach 
Bekanntmachung der Landeswahlleiterin erfüllen folgen-
de Parteien die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Nr. 1 
KWG LSA: Christlich Demokratische Union Deutschlands 
(CDU), Alternative für Deutschland (AfD), DIE LINKE (DIE 
LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 
Freie Demokratische Partei (FDP) BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN (GRÜNE). Gemäß § 21 (10) Nr. 1 und Nr. 2 KWG LSA 
sind Unterschriften nach Absatz 9 Satz 4 nicht erforderlich 
bei einer Partei oder Wählergruppe, die am Tage der Be-
stimmung des Wahltages aufgrund eines eigenen Wahl-
vorschlages in der zu wählenden Vertretung durch min-
destens ein Mitglied ununterbrochen vertreten ist. Gemäß 
§ 21 (10) Nr. 3 KWG LSA sind Unterschriften nach Absatz 
9 Satz 4 nicht erforderlich bei einem Einzelbewerber, der 
am Tag der Bestimmung des Wahltages aufgrund seines 
Einzelwahlvorschlages Mitglied der zu wählenden Vertre-
tung, gewählter Abgeordneter des Landtages in Sachsen-
Anhalt oder des Bundestages ist.

Diese Voraussetzungen treffen zu für: FREIE WÄHLER, 
Freie Wählergemeinschaft Coswig (Anhalt) e. V., Bürger-
vertretung Coswig (Anhalt) und Einzelbewerber Lutze.
Unterschriften Wahlberechtigter sind auf amtlichen Form-
blättern zu erbringen.
Auf das Erfordernis der Wahlanzeige bis zum 97. Tag vor 
der Wahl (04.03.2024) für die unter § 22 Abs.1 KWG LSA 
fallenden Parteien wird hingewiesen.

5. Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sollen frühzeitig eingereicht werden. 
Die Wahlvorschläge sind bei der Stadt Coswig (Anhalt), 
Stadtwahlleiter, Am Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt), ein-
zureichen. Sie müssen in Inhalt und Form dem § 30 Kom-
munalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO 
LSA) vom 24. Februar 1994 (GVBl. LSA S. 338, 435), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 23. September 
2023 (GVBl. LSA S. 501) entsprechen. Die Reihenfolge der 
Bewerber muss aus dem Wahlvorschlag ersichtlich sein,  
§ 24 (1) und (2) KWG LSA i. V. m. § 30 Abs. 1 KWO LSA. Der 
Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers darf nur den Namen 
dieses Bewerbers enthalten, § 21 (5) KWG LSA. Nach § 21 
(6) KWG LSA muss der Wahlvorschlag enthalten:
1. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Geburts-

datum, Anschrift (Hauptwohnung) eines jeden Bewer-
bers. Bei Gemeinderatswahlen soll zusätzlich der in 
der Hauptsatzung bestimmte Ortsteil angegeben wer-
den;

2. Namen der Partei, wenn der Wahlvorschlag von einer 
Partei eingereicht wird, und die Kurzbezeichnung der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet. 
Der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei 
muss mit dem Namen übereinstimmen, den die Partei 
im Lande führt;

3. Kennwort der Wählergruppe, wenn der Wahlvor-
schlag von einer Wählergruppe eingereicht wird, und 
die Kurzbezeichnung der Wählergruppe, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet. Aus dem Kennwort 
muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergrup-
pe mit regionalem Bezug zum Wahlgebiet handelt; das 
Kennwort einer Wählergruppe muss in allen Wahlbe-
reichen des Wahlgebietes übereinstimmen; das Kenn-
wort einer Wählergruppe darf nicht den Namen von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder deren Kurzbezeichnung enthalten;

4. Wahlgebiet und Wahlbereich, wenn das Wahlgebiet in 
mehrere Wahlbereiche eingeteilt worden ist.

Die Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei müssen 
Mitglied dieser Partei oder parteilos sein. In einen Wahl-
vorschlag kann nur aufgenommen werden, wer seine Zu-
stimmung schriftlich erklärt hat, § 21 (7) und (8) KWG LSA.
Die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge endet am 
02.04.2024 um 18.00 Uhr. Die Benennung weiterer Be-
werber auf dem eingereichten Wahlvorschlag, die Ände-
rung der festgelegten Reihenfolge der Bewerber oder die 
Streichung einzelner Bewerber, die nicht gemäß § 25 Abs. 
1 ihren Rücktritt erklärt haben, kann nur bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist erfolgen, § 26 Abs. 1 KWG LSA. Im 
Übrigen kann ein eingereichter Wahlvorschlag bis zur Ent-
scheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge geän-
dert werden. Im Übrigen wird auf die Regelungen über den 
Inhalt und die Form von Wahlvorschlägen hingewiesen.
Formulare zum Einreichen der Wahlvorschläge wer-
den von mir auf Anforderung kostenfrei zur Verfügung 
gestellt.
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6. Wählbarkeit und Wahlrecht von Deutschen und 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union
Wählbar sind Bürgerinnen und Bürger, die Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Mona-
ten in der Gemeinde wohnen. Sie dürfen nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sein oder infolge Richterspruchs 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter verloren haben. Wahlberechtigt sind Bürge-
rinnen und Bürger, die Deutsche im Sinne des Artikels 116 
des Grundgesetzes sind oder die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union 
besitzen, am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben 
und seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet wohnen 
und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union sind nach den für Deutsche geltenden 
Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar. Es wird da-
bei darauf hingewiesen, dass sie nicht wählbar sind, wenn 
sie nach den deutschen oder den Rechtsvorschriften des 
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter verloren haben.

Kaatz
Wahlleiter (Im Original unterschrieben)
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Reinigungskraft (m/w/d)

unbefristet in Teilzeit (20 Wochenstunden). Die Stelle ist bewertet gem. TVöD mit der  
Entgeltgruppe E2.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter:
https://bewerbermanagement.net/73u6e

Die Stadt Coswig (Anhalt) bietet Ihnen einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ar-
beitsplatz in einem Team, das sich auf Sie freut! Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt. Die Ausübung eines öffentli-
chen Ehrenamtes würden wir darüber hinaus sehr begrüßen.

Bitte bewerben Sie sich online bis spätestens 29.02.2024.

gez. Axel Clauß
Bürgermeister
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter Gebäudemanagement (m/w/d)

unbefristet in Teil- oder Vollzeit (32,0 bis 39,0 Wochenstunden). Die Stelle ist bewertet 
gem. TVöD mit der Entgeltgruppe E8.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter:
https://bewerbermanagement.net/utwrn

Die Stadt Coswig (Anhalt) bietet Ihnen einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ar-
beitsplatz in einem Team, das sich auf Sie freut! Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt. Die Ausübung eines öffentli-
chen Ehrenamtes würden wir darüber hinaus sehr begrüßen.

Bitte bewerben Sie sich online bis spätestens 23.02.2024.

gez. Axel Clauß
Bürgermeister
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Wir suchen ab sofort für die Jugendarbeit in der Stadt Coswig (Anhalt) einen

staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d) 
unbefristet in Teilzeit (30 Stunden pro Woche).

Die Stelle ist bewertet gem. TVöD mit der Entgeltgruppe S 8a.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter 
https://bewerbermanagement.net/6hov7

Die Stadt Coswig (Anhalt) bietet Ihnen einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ar-
beitsplatz in einem Team, das sich auf Sie freut! Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt. 

Bitte bewerben Sie sich online bis spätestens 29.02.2024.

gez. Axel Clauß
Bürgermeister
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Wir bilden aus!

Wir schreiben zum 01.08.2024 einen Ausbildungsplatz für die dreijährige Ausbildung zum/zur

staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d)

aus.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter:
https://bewerbermanagement.net/9dpws

Mit der Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) machst du den Schritt in 
eine zuverlässige, spannende und vielfältige Zukunft. Ist dein Interesse nun endgültig geweckt? 

Dann bewirb dich bitte online bis spätestens 29.02.2024.

gez. Axel Clauß
Bürgermeister
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Information der Friedhofsverwaltung  
der Stadt Coswig (Anhalt)
Wir möchten noch einmal alle Besucher des Friedhofes auf einige Schwerpunkte der Friedhofs-
ordnung hinweisen.

Im § 5 der Friedhofsordnung ist festgeschrieben, dass das Befahren der Wege mit dem Fahrrad 
auf dem Friedhof untersagt ist, Fahrräder sollen auf den Wegen geschoben werden.
An den zwei Haupteingängen befinden sich vorgesehene Fahrradständer, dort können Räder 
abgestellt werden. Für die Sicherung übernehmen wir keine Haftung!

Gleichzeitig möchten wir auf die Einhaltung der Friedhofsordnung der Stadt Coswig (Anhalt)  
§ 15 Satz 8 verweisen. Das Verlegen von Platten, Aufstellen von Blumenschalen und Vasen im 
Wegebereich der Grabstätten sowie ein sehr starkes Harken außerhalb der Grabstätte, stellt 
einen Verstoß gegen den o.g. § 15 dar, der eindeutig aufzeigt, dass die Herrichtung, Unterhal-
tung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten ausschließlich der 
Friedhofsverwaltung bzw. deren Auftragnehmer obliegt.

Wichtig erscheint es uns, darauf hin zu verweisen, dass im Bereich der Urnengemeinschafts-
anlage (anonyme Urnenstellen) Urnen ohne individuelle Kennzeichnung beigesetzt werden. Die 
Gestaltung und Pflege der Gemeinschaftsanlage obliegt der Friedhofsverwaltung.
Für die Hinterbliebenen der auf dieser Anlage in Urnen beigesetzten Verstorbenen besteht die 
Möglichkeit, Blumenschmuck auf der vorhandenen Abstellfläche abzulegen.
Das Betreten der Urnenwiese sowie Bepflanzungen aller Art sind in diesem Bereich nicht ge-
stattet.
Das Gleiche gilt auch für den Bereich der Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung, hier 
ist ein Betreten der Anlage ebenfalls untersagt!!

Mit Ihrem Verhalten und Ihrer Aufmerksamkeit können Sie dazu beitragen, dass sich der Fried-
hof der Stadt Coswig (Anhalt) auch zukünftig als würdige Stätte der Andacht und Ehrung der 
Verstorbenen darstellt.

Ihre Friedhofsverwaltung der Stadt Coswig (Anhalt)
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Treffen der Vereine, Organisationen und Akteure der Stadt Coswig (Anhalt)

Ende Januar trafen sich ca. 35 Bürgerinnen und Bürger im Klos-
terhof, um zunächst auf den Adventsmarkt zurückzuschauen. 
Dabei wurde eine Verlängerung auf zwei Tage diskutiert und 
Verbesserungsvorschläge im Ablauf besprochen.

Den größten Teil des Abends nahm die Planung des Vereins-
festes vom 30.08.2024 – 01.09.2024 in Anspruch. In diesem 
Jahr beginnt das Fest am Freitag mit „Rock around Barock“ auf 
dem Klosterhof. Am Sonnabend wird es eine Vereinsmeile be-
ginnend am Amtshaus über die Parkplätze entlang des Kloster-
hofes geben. Auf dem Markt sind ein kleiner Rummel und eine 
Hüpfburg angedacht. An der Elbe wird der beliebte Kanureigen 
zum Sonnenuntergang stattfinden. Dort wird am Sonntag mit 
Musik, den Elbeschwimmern, vielleicht einem White Picknick 
das Fest seinen Abschluss finden.

Zu weiteren Absprachen für das Fest der Vereine lädt das Kul-
turamt der Stadt alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter am

Mittwoch, den 20.03.2024, um 18:00 Uhr im Klosterhof 
(Schloßstraße 57) ein.

Bitte teilen Sie uns bis Montag, 18.03.2024 per mail mit, ob Sie 
an der Veranstaltung teilnehmen können: 

vereine@coswig-anhalt.info.

Festgelegt wurde bei dem Treffen auch schon der Termin für 
das Vereinsfest 2025. Es wird dann wieder wie gewohnt im Juni 
stattfinden. Freuen Sie sich auf den 20. - 22.06.2025!

Veranstaltungen

Amts- und Mitteilungsblätter
Verteilung

Direkt in Ihren Briefkasten.

frisch auf den Frühstückstisch!LINUS WITTICH Medien KG
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Im Rahmen des 61. Wettbewerbes „Jugend musiziert“, der am 21. Januar 2024 auf regionaler Ebene unter anderem 
mit der Kategorie – „Musical“ in Wittenberg sowie „Gitarre-Solo“ in Köthen stattfand, konnten 5 Schüler der „Hein-
rich Berger“ Musikschule Coswig (Anhalt) hervorragende Preise erzielen.

Musical:
Felix Keiner AG IV 1. Preis - 23 Punkte
Maja Wünsche AG III 1. Preis - 23 Punkte
Otto Kiel AG III 1. Preis - 23 Punkte

Gitarre-Solo:
Elisa Ruhmer AG II 1. Preis - 23 Punkte
Josephine Lenz AG IV 1. Preis - 23 Punkte

Aufgrund dieser Leistungen haben sich alle 5 Schüler für den Landeswettbewerb qualifiziert, der dieses Jahr vom 
15. – 17. März 2024 in Halle stattfinden wird.

Weltgästeführertag am 21.02.2024 – Stadtspaziergang durch  
Coswig (Anhalt)

Straßen, Gassen, Brücke, Plätze sind Verbindungen zwischen Orten, Städten, Landschaften und Regionen aber 
auch zwischen Mensch und Natur! Das deutschlandweite Motto des Weltgästeführertages am 21.02.2024 stellt 
diese Verbindungen in den Mittelpunkt.

Erstmals seit längerer Zeit wird es an diesem Tag einen Stadtspaziergang entlang des Wörpener Baches in Coswig 
(Anhalt) geben. Treffpunkt ist um 16:00 Uhr am Klosterhof, Parkplatzseite. Der ca. halbstündige Rundgang führt 
über den Flieth, Walberg, Unterfischerei zurück auf den Klosterhof.

Daraus soll wieder ein regelmäßiges Angebot für die Coswiger und ihre Gäste werden. Zunächst jeden zweiten 
Mittwoch im Monat, 16 Uhr ab Klosterhof. Seien Sie herzlich willkommen!

Kontakt: Manuela Schulze; Amt für Bildung, Kultur und Soziales; m.schulze@coswig-anhalt.de
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Naturpark Fläming / Sachsen-Anhalt
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Vorschau auf den März, April und Juni 2024
Frauentag – Männer erwünscht!   (Tagesfahrt)
Herzliche Einladung zur traditionellen Frauentags-Party. Wir 
feiern stimmungsvoll in der Bauernschänke Buko. Beginnen ge-
mütlich mit einem Kaffeegedeck und genießen zum Abendes-
sen die regionale Küche aus dem Fläming. Den musikalischen 
Rahmen gestaltet für uns Herr Hausmann mit seinen allseits 
beliebten Melodien.
Termin: Freitag, den 08.März 2024

„Salzkristall und Blütenzauber“   (Halbtagesfahrt)
Von April bis Oktober begrüßt die Solestadt Bad Dürrenberg zur 
5. Landesgartenschau in Sachsen Anhalt ihre Gäste. Die Be-
sucherinnen und Besucher werden im historischen Kurpark an 
der Saale romantische Gartenträume erleben, in unterschied-
lichen Epochen der europäischen Geschichte eintauchen und 
die wohltuende, heilende Salzluft genießen können.
Verantwortlich für dir salzige Luft ist das längste noch in Funk-
tion befindliche Gradierwerk Europas, ein imposantes Bauwerk 
von 636 Meter Länge und 12 Metern Höhe. Atmen Sie ruhig 
kräftig ein!
Termin: Freitag, den 26. April 2024

Fahrt ins Blaue   (Tagesfahrt)
Früh, wenn alles noch schläft, starten wir mit den Bus Richtung 
…?
Wir freuen uns auf Sie, wenn es wieder heißt: Wohin soll denn 
die Reise geh‘n, wohin, sag wohin ja wohin? Mehr verraten wir 
Ihnen nicht.
Termin: Donnerstag, den 20. Juni 2024

Anmeldungen und Informationen auch telefonisch mög-
lich!

Kontakte:
Leiterin: Marion Hausmann
034903 52023
aussenstelle.coswig@drk-wittenberg.de
Verwaltung: Jacqueline Döhring
034903 52024
verwaltung.coswig@drk-wittenberg.de
Reisen: Anke Kappel
034903 52021
reisen.coswig@drk-wittenberg.de
Seniorentreff:
034903 52027

Die Erste-Hilfe-Kurse finden an allen Ausbildungsstandorten 
(Wittenberg, Jessen, Gräfenhainichen und Coswig statt.
Barzahler bitte die Gebühr passend mitbringen.
Anfragen von Firmen für Komplettkurse bitte direkt per Mail an:
ausbildung.wb@drk-wittenberg.de.
Direktkontakt Frau Schröder
03491 465119
03491 402493
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Wittenberg e. V.
Am Alten Bahnhof 11

Sozialstation Zerbst/Bereich Coswig/Anhalt
So erreichen Sie den Pflegedienst des DRK in der Eisenbahn-
straße 24:
Telefon: 034903 589825
Fax: 034903 589826
E-Mail: sozialstation.bereich.coswig@drk-wittenberg.de

Die DRK-Begegnungsstätte Coswig  
informiert

Das Modemobil zu Gast beim DRK
Modenschau am 13. März, 14:30 Uhr in der Begegnungsstätte!
Auf dem Laufsteg - Mannequins von hier!
Das Modemobil aus Leipzig präsentiert die neue Frühlings- und 
Sommerkollektion 2024. 
Genießen Sie einen gemütlichen, unterhaltsamen Nachmittag, 
mit anschließendem Verkauf!
Anmeldung unter: DRK Coswig, Tel.: 034903 5200

Spezielle Angebote der Woche  
vom 19.02. bis 23.02.2024

Montag, 19.02.24
14.00 Uhr Treffen der Brett- und Kartenspieler
Dienstag, 20.02.24
14.00 – 16.00 Uhr Nähen unter Anleitung

Wir zeigen Ihnen, wie genäht wird und 
nehmen auch Änderungen entgegen

14.00 – 16.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
18.30 Uhr Hatha Yoga in Cobbelsdorf
Mittwoch, 21.02.24

Wellnesszeit: abschalten und genie-
ßen!

Abfahrt 09.00 Uhr Besuch der Salz Oase Roßlau
09.30 Uhr „Töpfern“ unter Anleitung von Frau 

Paasch
14:00 – 16:00 Uhr Zeit für Gespräche und Hilfe bei Formula-

ren sowie Anträgen für ALLE
19.30 Uhr Hatha-Yoga-Kurs in Coswig
Donnerstag, 22.02.24
10.00 – 12.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
Freitag, 23.02.24
09.00 Uhr „Fastnachtsfrühstück“
09.30 Uhr „Krabbelgruppe“ Treffpunkt für Müt-

ter, Väter und Familien mit Babys ab der  
6. Lebenswoche. Singen, Spielen, Kon-
takte knüpfen

Spezielle Angebote der Woche  
vom 26.02. bis 01.03.2023

Montag, 26.02.24
14.00 Uhr Treffen der Brett- und Kartenspieler
18.15 Uhr Hatha-Yoga in Cobbelsdorf
Dienstag, 27.02.24

Halbtagesfahrt anlässlich des Valentins-
tages nach Gallin

14.00 – 16.00 Uhr Nähen unter Anleitung
Wir zeigen Ihnen, wie genäht wird oder 
nehmen auch Änderungen entgegen

14.00 – 16.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
18.30 Uhr Hatha Yoga in Cobbelsdorf
Mittwoch, 28.02.24
14:00 – 16:00 Uhr Zeit für Gespräche und Hilfe bei Formula-

ren sowie Anträgen für ALLE
19.30 Uhr Hatha-Yoga-Kurs in Coswig
Donnerstag, 29.02.24
10.00 – 12.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
Freitag, 30.03.24
09.30 Uhr „Krabbelgruppe“ Treffpunkt für Müt-

ter, Väter und Familien mit Babys ab der  
6. Lebenswoche. Singen, Spielen, Kon-
takte knüpfen

Vereine und Parteien
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Verkehrssicherheit in Coswig
Am Mittwoch, dem 21.02.2024 führt der ADAC Nieder-
sachsen/Sachsen-Anhalt seine nächste Verkehrsteilneh-
merschulung durch.

Begonnen wird 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Arbei-
terwohlfahrt Coswig, Elbstraße 1.

Ziel dieser Veranstaltung ist es „Sicher Mobil“ zu blei-
ben, denn Unsicherheiten im Straßenverkehr führen zu 
Fehlern und Risiken.

Autofahren soll Spaß machen!

Fragen zur Vorfahrten, Blinkgewohnheiten und Kreuzun-
gen werden vom Fahrlehrer Klaus Lohmann in einer lo-
ckeren Gesprächsrunde erläutert.
Wie immer ist die Veranstaltung kostenlos.
Folgeveranstaltungen sind geplant.

Weitere Informationen gerne unter 0177 6873725, 
Klaus Lohmann

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Düben
Am 22.03.2024 findet die Jahreshauptversammlung für das 
Jagdjahr 2023/2024 in der Gaststätte Bauernstube in Buko, 
An der Kirche, statt.
Beginn: 18.00 Uhr

Alle Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
Eröffnung und Begrüßung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Beschlussfassung zur Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassenwartes
5. Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes
6. Abstimmung über die Höhe der Auszahlung der Jagdpacht
7. Jahresabschussplan des Jagdpächters
8. Diskussion
9. Gemeinsames Abendessen
10. Auszahlung der Jagdpacht 2023/2024
Hinweis:
Es wird darum gebeten, bei Veränderung der Eigentums- und 
Besitzverhältnisse dem Jagdvorstand eine Mitteilung zukom-
men zu lassen.
Anregungen und Hinweise an:
jagdvorstand-dueben@gmx.de

Jagdgenossenschaft Düben
- Der Vorstand -

Veranstaltungsplan Stadtverband  
der Arbeiterwohlfahrt Coswig e.V.
Begegnungsstätte Elbstr. 1, 06869 Coswig
Tel. 034903 31355

Monat Februar 2024

Montags Kaffeekränzchen
Mittwochs Spielnachmittag
Donnerstags Klöppeln

Am Donnerstag, d.15.02.2024 fahren wir zur Salzoase.
Am 21.02.2024 laden wir zur Verkehrsteilnehmer-Schulung ein. 
Beginn: 14.00 Uhr.

Am 21.02.2024 findet um 14.00 Uhr die Zusammenkunft des 
Heimatvereins statt.

Am Freitag, dem 08.03.2024 laden wir zum Frauentagsfrüh-
stück ein Beginn: 9.00 Uhr

Vorschau: Ab 5. März findet ein Kurs „Autogenes Training“ mit 
Frau Lohmann jeweils um 18.00 Uhr Statt.

Wir bitten um Anmeldung zu allen Veranstaltungen. Unsere Rei-
sen sind auch für Personen geeignet, die nicht so gut zu Fuß 
sind.
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Michalke

Verkehrssicherheit in Buko
Am Donnerstag, den 15.02.2024 führt der ADAC Nieder-
sachsen/Sachsen-Anhalt seine nächste Verkehrsteilneh-
merschulung durch.

Begonnen wird 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in 
Buko

Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, „Sicher Mobil“ zu 
bleiben, denn Unsicherheiten im Straßenverkehr führen 
zu Fehlern und Risiken.

Autofahren soll Spaß machen!
Es werden aktuelle Themen des Straßenverkehrs vom 
Fahrlehrer Klaus Lohmann in einer lockeren Gesprächs-
runde erläutert.

Frischen Sie Ihr Wissen auf!

Wie immer ist die Veranstaltung kostenlos.
Folgeveranstaltungen sind geplant.
Weitere Informationen gerne unter 0177 6873725,
Klaus Lohmann
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Friederike Treff 5 - Nordische Märchen

Die Erzählerin führt Sie zum Eintrittspreis von 10 € auf dieser 
Reise in den Norden zu tölpelhaften Riesen nach Schweden, 
zu Finna Forvitna ins raue Island und zum fröhlichen Gudbrand 
nach Norwegen

Heimat- und Geschichtsverein
Der Heimat- und Geschichtsverein Coswig lädt zu seiner 
Jahreshauptversammlung 2024 ein.
Datum: Am 21. Februar 2024
Ort: Begegnungsstätte der AWO Coswig, Elbstraße 1
Zeit: 14:00 Uhr
Wir bitten um rege Teilnahme

Der Vorstand

Einladung zum Vor-Osterspaziergang
frei nach Goethe:
„Vom Schmutz befreit sind Plätze und Auen durch des Bürgers 
helfende Hand“

Bitte beteiligen Sie sich 
am Samstag, dem 
16.03.2024 von 10.00 
bis 14.00 Uhr an der 
Müllsammelaktion der 
Initiative Pro Coswig.
Treffpunkt 10.00 Uhr 
am Rathaus. Für Müll-
säcke, Arbeitsmaterialien und 14.00 Uhr einen kleinen Imbiss 
vor und im Friederike-Treff 5 wird gesorgt.
Bitte anmelden bis spätestens 01.03.2024 unter 
h.ziska@yahoo.de, telefonisch unter 0177 8929236 oder in mei-
nen Postkasten H. Ziska/Friederikenstraße 5.

Folgende Angaben bitte mitteilen:
Einzelperson oder Institution, Anzahl der Personen, wo möch-
ten Sie sammeln, um die Punkte für die Abholung des Mülls 
festzulegen.

Los geht´s!!!!

„Autogenes Training“ und Klang

Kursangebot  
der Krankenkassen 
AWO Begegnungsstätte  
Coswig (Anh.)

Erlernen Sie in 8 Kursstunden 
das „Autogene Training“, eine 
Entspannungsmethode, die Ihnen umfassende körperliche und 
geistige Erholung verschafft. Atemübungen, Bewegungsmedita-
tionen und Klangschalen kommen unterstützend zum Einsatz.

Veranstaltungsort: Arbeiterwohlfahrt Coswig, Elbstraße 1
Kurszeitraum: 5. März bis 23. April 2024

8 x - jeweils dienstags 
von 18.30 bis 19.45 Uhr

Kursleiterin: Edith Lohmann 
Dipl.-Sozialpädagogin (FH) -
Klangpraktikerin nach Peter Hess

Der Kurs ist für alle Altersklassen geeignet, die Entspannung 
kann im Sitzen oder Liegen durchgeführt werden.
Die Kosten des Kurses werden bis zu 90 % von Ihrer Kranken-
kasse zurückerstattet!
Eine vorherige Absprache mit Ihrer Kasse ist anzuraten.

Information zum Kurs oder Anmeldung:
AWO Coswig – Renate Michalke, Telefon: 034903 31355 oder
Edith Lohmann, Telefon: 015170056637, 
E-Mail: edith.lohmann@t-online.de

Die Linke Coswig informiert
Wir führen am 13.03.2024 um 17.30 Uhr in der Gaststätte  
Bella Roma (Schwarzer Bär) die Nominierung der Kandidaten 
für Stadtratswahl 2024 durch. Alle Mitglieder und natürlich inte-
ressierte Bürger und Freunde sind herzlich eingeladen!
Die anschließende Gesprächsrunde hat das Thema,
„Was bewegt die Coswiger in ihrer Heimatstadt und den 
Umliegenden Gemeinden“.
Wir sind gespannt über Ihre Meinungen - Fragen und natürlich 
Anregungen dazu!

Andreas Schulze
Stadtrat der Linksfraktion
Ortsverband Coswig/Anhalt
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Sportnachrichten

SPORTVORSCHAU
B a d m i n t o n
Info: Fabian Eisenberger | 034903 62935  | mail: blau-rot-coswig@web.de

K e g e l n
17.02.2024 – 09:00 Uhr Gallin gegen Coswig
Jugend | Senioren
Info: Norman Lüdecke | 0178-7591354 | mail: 
blau-rot-coswig@web.de

S p o r t g r u p p e G y m n a s t i k
Senioren
Info: Rosemarie Gütting
mail: blau-rot-coswig@web.de

W i r    s e h e n    u n s    b e i m    S p o r t . . . a u c h  D I C H ?

F u ß b a l l - Auswärtsspiele
17.02.2024 14:00 UhrHerren Landesklasse 5 * SG Empor Waldersee – SV Blau-Rot Coswig
23.02.2024 19:00 Uhr Herren Landesklasse 5 * SV Blau-Rot Pratau – SV Blau-Rot Coswig
Minis 5-8 | Jugend 9-18 | Senioren | Alte Herren
Info + Ansprechpartner: www.brcoswig.de | mail: blau-rot-coswig@web.de

H a n d b a l l
Heimspiele am 17.02.2024
10:00 Uhr Anhaltliga gemischte D-Jugend * SV Blau-Rot Coswig – HG 85 Köthen
11:30 Uhr Sachsen-Anhalt-Liga männliche C-Jugend * SV Blau-Rot Coswig – HSG Ehle
13:15 Uhr Anhalt/Süd Liga weibl.B-Jugend * JSpG Coswig-Gräfenh.– HSG Wolfen 2000
15:15 Uhr Anhalt/Süd-Liga männl.B-Jugend * SV Blau-Rot Coswig – SV Friesen Frankleben

Heimspiele am 24.02.2024
14:00 Uhr Anhaltliga Frauen * SV Blau-Rot Coswig - Jessener SV 53 II 
16:00 Uhr  Anhaltliga Männer * SV Blau-Rot Coswig II - TSV "Blau-Weiß" Brehna
18:00  Uhr Verbandsliga Süd Männer * SV Blau-Rot Coswig - SG Spergau II
Zwerge 2-4 | Minis 5-8 | Jugend 9-18 | Senioren | Volleyball-Damen | Alte Herren – Fußballtennis, 
Info: www.coswig-handball.de | mail: blau-rot-coswig@web.de

K r a f t s p o r t
Info:  Markus Hänelt 034903-593131 

Heiko Paasch    0173-6909936 
mail: blau-rot-coswig@web.de

S c h a c h
6. Runde der Bezirksliga 25.02.2024
25.02.2024 ab 9:00 Uhr
SK Dessau 93 V - 1.SC Anhalt III
Blau-Rot Coswig I - Löberitz III
GW Piesteritz II - CFC Germania IV
TSG Wittenberg II - TSV Elbe Aken II
Info: Wolfgang Maly | 034903-63661 | mail: 
blau-rot-coswig@web.de

L e i c h t a t h l e t i k in Vorbereitung
Jugend | Senioren
Info: Markus Hänelt 034903-593131

Heiko Paasch    0173-6909936 
mail: blau-rot-coswig@web.de

V o l l e y b a l l
Jugend | Senioren
Info: Markus Hänelt 034903-593131

Heiko Paasch    0173-6909936 
mail: blau-rot-coswig@web.de

G e s u n d h e i t s s p o r t 1 + 2 
Senioren
Info: Lucy Schüler | Dr. Joachim Jeschke 
mail: blau-rot-coswig@web.de

Rund um den Sport:

Erfolgreicher Grundschul-Aktionstag am 
01.02.2024 in der Stadtsporthalle, auf 
der Kegelbahn und beim Schach!
In 2 x 1,5 Stunden konnten fast 200 Kinder
die verschiedenen Sportarten der Abteilungen 
kennenlernen und sich einen ersten Eindruck 
verschaffen.
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Kirchliche Nachrichten

Katholische Gemeinde St. Michael
18.02.2024, Sonntag
09.00 Uhr Hl. Messe
20.02.2024, Dienstag
08.00 Uhr Gottesdienst
25.02.2024, Sonntag
09.00 Uhr Hl. Messe
27.02.2024, Dienstag
08.00 Uhr Gottesdienst
Eine gesunde und frohe Zeit wünscht

K. Hoffmann

Ev. Regionalpfarramt Coswig-Zieko

Gottesdienste

Do., 15.2. 9:30 Uhr Coswig Andacht im 
Seniorenwohnpark

Sa., 17.2. 18:00 Uhr Coswig Musikalische Vesper
So., 18.2. 9:00 Uhr Griebo Gottesdienst

10:30 Uhr Wörpen Gottesdienst
So., 23.2. 9:00 Uhr Coswig Gottesdienst

10:30 Uhr Buro Gottesdienst
Termine:
Do., 15.2. 14:00 Uhr Düben Gemeindenachmittag

16:30 Uhr Zieko Konfitüre 7. Klasse
Mo., 19.2. 19:30 Uhr Coswig Vorbereitung für den 

Weltgebetstag
Mi., 21.2. 14:00 Uhr Coswig Gemeindenachmittag
Do., 22.2. 19:00 Uhr Zieko Vorbereitung für den 

Weltgebetstag
Fr., 23.2. -
So., 25.2.

Gernrode Klausurtagung der 
Gemeindekirchenräte

Mo., 26.2. 19:30 Uhr Coswig Vorbereitung für den 
Weltgebetstag

Di., 27.2. 16:30 Uhr Zieko Konfitüre 8. Klasse
Do., 29.2. 16:30 Uhr Zieko Konfitüre 7. Klasse
Ein Hoffnungszeichen gegen Gewalt und Hass „... durch das 
Band des Friedens“

Zum Weltgebetstag 2024 aus Palästina
Auch in unseren Gemeinden wird Weltgebetstag gefeiert. 
In Zieko treffen sich die Frauen am 8. und 22. Februar jeweils  
19.00 Uhr im Pfarrhaus zur Vorbereitung. Die Coswiger Frauen 
möchten alle Interessierten für den 19. Februar in das Pfarr-
haus einladen. Ab 19.30 Uhr findet hier ein Abend mit Landes-
informationen statt. Wir singen schon mal die Lieder aus der  
Gottesdienstordnung und informieren uns über Land und Leute. 
Herzliche Einladung an alle, die gerne mehr über Palästina er-
fahren möchten als das im Gottesdienst möglich ist. Am 1. März 
finden die Gottesdienste parallel in Zieko und Coswig statt. Der 
Weltgebetstag ist eine Laienbewegung und lebt davon, dass der 
Gottesdienst an möglichst vielen Orten gefeiert wird. Es soll eine 
Gebetskette entstehen. Auch wenn es früher „Weltgebetstag der 
Frauen“ hieß, sind die Herren natürlich auch willkommen.

Anschrift, Öffnungszeiten und Ansprechpartnerinnen
Ev. Regionalpfarramt Coswig-Zieko
Schlossstraße 58, 06869 Coswig/Anhalt
Pfarrerin Adam, Telefon: 034903 489152
E-Mail: swantje.adam@kircheanhalt.de
Verwaltung des Regionalpfarramtes
Dienstag: 11.00 - 13.30 Uhr und 14.30 - 16.00 Uhr

und nach Vereinbarung
Helma Mühlmann; Telefon: 034903 496159
E-Mail: helma.muehlmann@kircheanhalt.de

Kirchenbüro Coswig
Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr
Angela Frenzel; Telefon: 034903 62938
E-Mail: st_nicolai@web.de oder angela.frenzel@kircheanhalt.de
Urlaub: 12.2. – 18.2.24

Kirchenbüro Zieko
Ev. Hoffnungsgemeinde Zieko, Dorfstr. 2, 06869 Coswig/Anhalt
Donnerstag: 10.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung
Helma Mühlmann, Telefon: 034903 62645
E-Mail: buero@hoffnungsgemeinde-zieko.de oder siehe oben

Ev. Epiphaniasgemeinde Weiden
Große Markstr. 9
06862 Dessau-Roßlau
Tel.: 034901 949330

Gottesdienste und Termine
Ausblick:
18. Februar - Invokavit
10:00 Uhr: Ragösen - Gottesdienst 

(Pfrn. Simmering, W. Meitz)
11:00 Uhr: Thießen - Gottesdienst 

(Pfrn. Simmering, W. Meitz)
21. Februar
19:00 Uhr: Weiden - Chorprobe
28. Februar
19:00 Uhr: Weiden - Chorprobe

Familienfreizeit
23. Juni bis 02. Juli

Sie haben Lust auf Italien? Sie wollen eine romantische Berg-
welt und einen Fluss vor der Haustür?
Wandern Sie mit uns auf den Spuren der Waldenser und erkun-
den Sie das historische Turin. Genießen Sie gute italienische 
Hausmannskost oder ein leckeres italienisches Eis. Lassen Sie 
sich von der Natur überwältigen. Ob als Familie oder allein.
Geboten werden: 10 Tage inkl. Vollverpflegung vor Ort, Un-

terbringung in schlichten Zimmern (teils mit 
Dusche und Toilette auf dem Flur), Tages-
ausflüge und Halbtagesunternehmungen, 
interessante Andachten, biblische Impulse, 
Kreativität, Workshops

Kosten: gestaffelt nach Alter zwischen 250,00 € und 
550,00 €,
gegen Aufpreis von 150,00 € je Person gibt 
es die Möglichkeit, im Reisebus mitzufah-
ren.
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Anmeldung unter: www.evangelische-jugend-anhalts.de,
Kinder- und Jugendpfarramt, 
Friedrichstr. 22/24, 06844 Dessau-Roßlau,
Silvia Schmidt, Tel. 0340-2526110 oder
eMail: silvia.schmidt@kircheanhalt.de.

P. Rotter

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen sehr gern zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

Manuela Juling
Verwaltungsmitarbeiterin
Ev. Regionalpfarramt Roßlau
Regionalbüro
Große Marktstraße 9
06862 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 34901 949 330
Fax: +49 34901 949 331
www.kirche-rosslau.de
www.kirchenkreis-zerbst.de

Anzeige(n)

 Reiner Meutsch, Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP


